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2. Änderung (Erweiterung) 
des Bebauungsplanes - Nr. 11

"Gewerbegebiet Allmannsberg"
   

Bebauungsplan Nr. 11 „Gewerbegebiet  Allmannsberg“ mit Inkrafttreten vom 28. März 2011
1. Änderung mit Inkrafttreten vom 07. Oktober 2015

der Gemeinde und Gemarkung 84567 Perach a.Inn
Landkreis Altötting, Regierungsbezirk Oberbayern

Genehmigungsfassung

M = 1 : 1000
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Verfahrensvermerke
  
1.  Änderungsbeschluss (§2 Abs. 1 BauGB)
     Die Gemeinde Perach hat am 26.11.2020 die 2. Änderung (Erweiterung) des
     Bebauungsplanes Nr. 11 „Gewerbegebiet Allmannsberg“ beschlossen.
     Der Änderungsbeschluss wurde am 04.12.2020 ortsüblich bekannt gemacht.
   

2.  Billigungs- und Auslegungsbeschluss
     Die Gemeinde Perach hat mit Beschluss vom 11.03.2021 den Entwurf der 
     2. Änderung (Erweiterung) des Bebauungsplanes Nr. 11 „Gewerbegebiet
     Allmannsberg“ i. d. F. vom 08.03.2021 gebilligt und die öffentliche Auslegung
     beschlossen.
     

3.  Öffentliche Auslegung (§ 3 Abs. 2 BauGB)
     Der Entwurf der 2. Änderung (Erweiterung) des Bebauungsplanes wurde mit der
     Begründung gemäß § 3 (2) und § 9 (8) BauGB vom 22.04.2021 bis 26.05.2021 
     in der Gemeindekanzlei Perach öffentlich ausgelegt.
     Ort und Zeit der Auslegung wurden am 12.04.2021 ortsüblich durch Anschlag an
     der Gemeindetafel bekannt gemacht.
     

4.  Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 2 BauGB)
     Zu dem Entwurf der 2. Änderung (Erweiterung) des Bebauungsplanes Nr. 11
     „Gewerbegebiet Allmannsberg“ wurden die Behörden und sonstigen Träger
     öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 22.04.2021 bis
     einschließlich 26.05.2021 beteiligt.
     Die im Rahmen der Bürgerbeteiligung und der Anhörung der Behörden und Träger
     öffentlicher Belange vorgetragenen Anregungen wurden vom Gemeinderat in der
     öffentlichen Sitzung am 09.06.2021 behandelt und zur Einarbeitung in den Entwurf
     beschlossen.
     

5.  Satzungsbeschluss (§ 10 Abs. 1 BauGB)
     Die Gemeinde Perach hat mit Beschluss des Gemeinderates vom 09.06.2021   
     die 2. Änderung (Erweiterung) des Bebauungsplanes Nr. 11 „Gewerbegebiet
     Allmannsberg“gemäß § 10 BauGB als Satzung beschlossen.
   
     Perach, den ...........................
                                                                                  ...............................................
                                                                                  Georg Eder, 1. Bürgermeister
    
6.  Die Durchführung des Anzeigeverfahrens gemäß § 10 Abs. 3 BauGB wurde am
     .......................  ortsüblich bekanntgemacht.
     Die 2. Änderung (Erweiterung) des Bebauungsplanes mit der Begründung
     wird seit diesem Tag zu jedermanns Einsicht bereitgehalten.
     Die 2. Änderung (Erweiterung) des Bebauungsplanes ist damit rechtsverbindlich.
     Auf die Rechtsfolge der §§ 44 Abs. 3 und 214 und 215 BauGB wurde in der
     Bekanntmachung hingewiesen.
   
     Perach, den ...........................
                                                                                  ...............................................
                                                                                  Georg Eder, 1. Bürgermeister
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70.0
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Schema der Nutzungsschablone - Gewerbegebiet
GE

O
O1

  
GRZ 0,8
GFZ 1,4

WH max. 6,00 bzw. 7,50
FH max. 8,50 bzw. 10,00

SD, WD, ZD
DN 10°- 32°

PD
DN 5°- 22°

FD
DN 0°- 5°

= Art der baulichen Nutzung, Gewerbegebiet
= offene Bauweise,
= abweichende Bauweise, hier werden Baukörper
   bis zu einer maximalen Länge von 60m zugelassen
= max. zulässige Grundflächenzahl (GRZ)
= max. zulässige Geschoßflächenzahl (GFZ)
= maximal zulässige Wandhöhe in Meter
= max. zulässige Firsthöhe in Meter
= Dachform, SD = Satteldach, WD = Walmdach, ZD = Zeltdach
= Dachneigung in Grad von - bis
= Dachform, PD = Pultdach
= Dachneigung in Grad von - bis
= Dachform, FD = Flachdach
= Dachneigung in Grad von - bis

Elektrizität

1. Art der baulichen Nutzung

GE Gewerbegebiet (§ 8 BauNVO)

2. Maß der baulichen Nutzung

GFZ 1,4 Geschossflächenzahl (GFZ 1,4) als Höchstmaß
Berechnung der Geschossfläche und Geschoss-
flächenzahl erfolgt nach § 20 BauNVO 1990

SD

WD

ZD

PD

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
des Bebauungsplanes im Bestand

FD Flachdach, Dachneigung von 0° bis 5°

A. Planzeichenerklärung -
    Festsetzungen nach § 9,
    Abs. 1 BauGB

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der
2. Änderung (Erweiterung) des Bebauungsplanes

FH 8,50
Firsthöhe als Höchstmaß bei PD
(OK = 8,50 m über FFB EG)

FH 10,00
Firsthöhe als Höchstmaß bei SD, WD, ZD
(OK = 10,00 m über FFB EG)

3. Bauweise, Baugrenzen
O offene Bauweise, (§ 22 Abs. 1 und 2 BauNVO)

abweichende Bauweise, hier werden Baukörper
bis zu einer maximalen Länge von 60m zugelassenO1

Baugrenzen, Mindestabstand
der Gebäude zur Kronentraufe

WH 7,50
Wandhöhe als Höchstmaß
(OK = 7,50 m über FFB EG)

Umgrenzung von Flächen für Garagen / Carports

Abgrenzung unterschiedlicher
Bauweisen

St Pkw-Stellplätze als Vorschlag

4. Verkehrsflächen
Straßenverkehrsflächen
mit Straßenbegleitgrün

Sichtdreiecke

5. Grünflächen

6. Sonstige Planzeichen
Nummerierung der
Bauparzellen/Baugrundstücke

Bestehende Grundstücksgrenze

190 Flurstücknummer (z.B. 190)
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neu zu pflanzende Bäume;
Standort kann verschoben werden.

WH 6,00
Wandhöhe als Höchstmaß
(OK = 6,00 m über FFB EG)

aufzulösende Grundstücksgrenze

Grenze-Kronentraufe

Mindestabstand gekieste Flächen
zur Kronentraufe

Mindestabstand versiegelte Flächen
zur Kronentraufe

bei rotumrandeten Flächen handelt
es sich um ein Bodendenkmal

Maßzahl (z.B. 3,0 m)

Einfahrt - Garage, Stellplatz
als Vorschlag

vorgeschlagene Bebauung

Vorschlag für Teilung
des Grundstückes

Ein- und Ausfahrt, kann verschoben werden

bestehende Bebauung

GRZ 0,8 Grundflächenzahl (GRZ 0,8) als Höchstmaß
Berechnung der Grundfläche und Grundflächen-
zahl erfolgt nach § 19 BauNVO 1990

Satteldach, Dachneigung von 10° bis 32°

Walmdach, Dachneigung von 10° bis 32°

Zeltdach, Dachneigung von 10° bis 32°

Pultdach, Dachneigung von 5° bis 22°

Streuobstgürtel als
Ortsrandeingrünung

3,0

G
ru

nd
st

üc
ks

-
gr

en
ze Garagen,

Carport

+-0,00+0,54
-0,20

±0,00

Geländeschnitt A - A im M- 1:200

+-0,00 G
ru

nd
st

üc
ks

-
gr

en
ze

G
ru

nd
st

üc
ks

-
gr

en
ze

-3,38

Haupt-
straße

gepl.
Straße

Übersichtslageplan M= 1:5000

siehe
Ausgleichs-
flächenplan

Ausgleichsflächenplan (ohne Maßstab)

Bestand der Ausgleichsfläche
Entwicklungsziel

= Ackerfläche
= artenreiche Extensivwiese
   (2-schürig, mit Mähgutabfuhr)

W O

S

Ausgleichsfläche "nördlich Badesee" 1. Erweiterung
Fläche: 1.792 qm x 1,5 = 2.688 qm

Ausgleichsfläche
"Wirtsgraben"

1. Erweiterung
Fläche: 1.075 qm
x 1,5 = 1.613 qm

Bestand der Ausgleichsfläche
Entwicklungsziel

= Ackerfläche
= artenreiche Extensivwiese
   (2-schürig, mit Mähgutabfuhr)

2. Erweiterung
Bei einer Gewerbefläche von 3.338 m² / 2,52 = 1.325 m²
  

Ausgleichsfläche "Nördlich Badesee" (Fl.Nr. 297)
Fläche: 1.325 m² x Faktor 1,0  = 1.325 m²
Abbuchung aus Ökoflächenkonto, Objektnummer: 176709
Abbuchungsfläche: 1.325 m²

vorläufig gesicherte Überschwemmungsgebiete M 1:2.500

B.  Festsetzung durch Text
1.       Art der baulichen Nutzung
 

1.1     Der Geltungsbereich wird als Gewerbegebiet (GE) nach
          § 1 Abs. 3 und § 1 Abs. 2 Nr. 8 in Verbindung mit § 8
          BauNVO festgesetzt.

1.3     Zulässig sind:
 

          Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie
          für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb
          zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse
          untergeordnet sind,.

2.       Maß der baulichen Nutzung
 

          Das Maß der baulichen Nutzung wird gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1
          BauGB in Verbindung mit §§ 16, 19, 20 und 23 BauNVO durch
          die überbaubaren Grundstücksflächen, die zulässige Grund-
          flächenzahl (GRZ), die zulässige Geschossflächenzahl (GFZ)
          und die max. zulässige Wand- und Firsthöhe festgesetzt.
2.1     Zulässige Grundfläche  (§ 19 BauNVO):
 

          Als Höchstgrenze wird eine Grundflächenzahl (GRZ) von
          0,8 festgesetzt.
2.2     Zulässige Geschossfläche (§ 20 BauNVO): 
 

          Als Höchstgrenze wird eine Geschossflächenzahl (GFZ) von
          1,4 festgesetzt.
2.3     Maximale Wand- und Firsthöhen (§ 18 BauNVO):
 

          Die max. Wandhöhe an der Traufseite wird mit 7,50 m festgelegt.
          Als Wandhöhe (WH) gilt das Maß von der Oberkante des Fertig-
          fußbodens im Erdgeschoss bis Oberkante Dachhaut.
          Die maximale Firsthöhe wird bei Sattel-, Walm- und Zeltdächern
          mit 10,00 m und bei Pultdächern mit 8,50 m festgelegt.
          Als Firsthöhe (FH) gilt das Maß von der Oberkante des Fertig-
          fußbodens im Erdgeschoss bis höchster Punkt am First des
          Gebäudes.

1.2     Nicht zulässig sind:
 

          - Gaststätten
          - Vergnügungsstätten
          - Schrottlager, Autoverwertungsanlagen 
          - Abfallbehandlungs- und Abfallverwertungsanlagen
          - Anlagen zur Lagerung oder zeitweiligen Lagerung von
          besonders überwachungsbedürftigen Abfällen und Schlämmen
          - Anlagen zum Umschlagen besonders überwachungs-
          bedürftigen Abfällen
          - Anlagen zur Gewinnung, Bearbeitung und Verarbeitung von
          Asbest oder Asbesterzeugnissen
          - Einzelhandel
          Der Betrieb eines Einzelhandels und die Agglomeration von
          Einzelhandelsbetrieben (= Ansammlung von Einzelhandels-
          geschäften in einer Straße, einer Zone oder in einem
          Einkaufszentrum, soweit diese in einem räumlichfunktionalen
          Zusammenhang stehen.) sind im Erweiterungsbereich der
          2. Änderung des Gewerbegebietes Allmannsberg
          ausgeschlossen.

2.5     Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO
 

          Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO sind außerhalb der überbaubaren
          Grundstücksflächen nicht zulässig.

2.4     Höhenlage der baulichen Anlage
 

          Bei Errichtung der Haupt- und Nebengebäude muss das Gelände dem Straßenniveau
          angepasst werden. Die Erdgeschoßfußbodenhöhe der Garagen, Wohn- und
          Betriebsgebäude darf nicht mehr als 30 cm über OK Straße liegen.

2.7     Abstandslinien zur Kronentraufe
  

          Die jeweiligen Abstandslinien für gekieste- und versiegelte Flächen zur Kronentraufe
          sind unbedingt zu beachten.
          Der Abstand der Gebäude zur Kronentraufe ist durch die Baugrenze festgelegt und
          ist unbedingt einzuhalten.

2.6     Garagen, Stellplätze und Lagerflächen
 

          Garagen sind nur innerhalb der überbaubaren Flächen zulässig.
          Stellplätze und Lagerflächen können auch außerhalb, jedoch maximal bis zur Linie
          Mindestabstand gekieste Fläche, angelegt werden.
    

          Zur Minimierung des Anfalls von Niederschlagswässern wird empfohlen, den Anteil
          der befestigten Fläche auf das unumgängliche Maß zu beschränken und Park- und
          Stellflächen sickerfähig bzw. wasserdurchlässig zu gestalten.
    

          Die Flächenbefestigungen bei der Parzelle 8 sind wasserdurchlässig (sickerfähig)
          anzulegen. Sofern die vollständige Versickerung anfallenden Niederschlagswassers
          auf den Hofflächen nicht gesichert ist, muß nicht versickerndes Niederschlagswasser
          über ein geeignetes Flächengefälle der in Punkt 4.3 genannten Sickermulde zugeführt
          werden. Um Schäden im Wurzelbereich der nördlich und nordöstlich angrenzenden
          Baumbestände zu vermeiden, sind  Rigolen oder andere Sickereinrichtungen (ausser
          den Sickermulden) nur bis zum „Mindestabstand gekieste Flächen“ zulässig.
          Um die randlichen nördlich und nordöstlich angrenzenden Baumbestände nicht zu
          gefährden, dürfen hier keinerlei gehölzgefährdenden Auftau- oder Streumittel gegen
          Eis und Schnee eingesetzt werden.

7.3      Schutzmaßnahmen bei Baumpflanzungen:
 

           Bei Baumpflanzungen ist ein Abstand von je 2,50 m beiderseits von Erdkabeln
           einzuhalten. Wenn nicht möglich, sind gemäß dem Merkblatt über Baumstandorte
           und unterirdische/elektrische Versorgungsleitungen und Entsorgungsleitungen, her-
           ausgegeben von der Forschungsgesellschaft/ -anstalt für Straßenbau und Verkehrs-
           wesen bzw. die DVGW Richtlinie GW125 zu treffen.

7.5     20-kV-Freileitung:
 

           Der Planungsbereich wird von einer 20-kV-Freileitung überspannt.
           Der Schutzzonenbereich für 20-kV-Einfachfreileitungen beträgt in der Regel je 8,0 m
           beiderseits der Leitungsachse. Hinsichtlich der in den angegebenen Schutzzonen-
           bereichen bzw. Schutzstreifen bestehenden Bau- und Bepflanzungsbeschränkung
           wird darauf aufmerksam gemacht, dass Pläne für Bau- und Bepflanzungsvorhaben
           jeder Art der Bayernwerk AG rechtzeitig zur Stellungnahme vorzulegen sind.
           Dies gilt insbesondere für Straßen- und Wegebaumaßnahmen, Ver- und Entsorgungs-
           leitungen, Kiesabbau, Aufschüttungen, Freizeit- und Sportanlagen, Bade- und Fisch-
           gewässer und Aufforstungen.
           Bei Anpflanzungen innerhalb des Schutzzonenbereichs der Freileitung ist darauf zu
           achten, dass nur Gehölze mit einer maximalen Aufwuchshöhe von 2,5 m angepflanzt
           werden, um den Mindestabstand zur Freileitung auf jeden Fall einzuhalten.‘

7.6      Unter Teilflächen der versiegelten Betriebsfläche, Flurnummer 175/3 der Gemarkung
           Perach, sind bodenschutz- und abfallrechtlich relevante, tankstellenspezifische Rest-
           belastungen verblieben. Der Bereich einer ehemaligen Betriebstankstelle wurde im
           amtlichen Altlasten-, Bodenschutz- und Deponieinformationssystem (ABuDIS) unter der
           Nummer 17101038, mit der Priorität C (d.h. geringes Gefährdungspotential) erfasst.
           Bei Nutzungsänderung wie auch bei Änderung der vorherrschenden Randbedingungen
           ist für den Bereich der ehemaligen Betriebstankstelle erneut eine bodenschutzrechtliche
           Gefahrenbewertung erforderlich.
           Bei Tiefbauarbeiten in kontaminierten Bereichen sind ferner die einschlägigen abfall- und
           bodenschutzrechtlichen Vorgaben zu beachten. Eine Versickerung von gesammeltem
           Niederschlagswasser ist unter Beachtung der wasserrechtlichen Vorgaben, nur im
           unbelasteten Untergrund möglich.

7.7     Altlasten und altlastenverdächtige Flächen:
 

          Im Planungsbereich (= FlNr. 190) sind keine Altlasten bekannt. Sollten
          während der Baumaßnahme dennoch Bodenauffälligkeiten angetroffen
          werden, die auf eine Altlast o.ä. hinweisen, sind das Landratsamt
          Altötting und das Wasserwirtschaftsamt zu verständigen.

7.8     Baustellenzu- oder -ausfahrten:
 

          Die Baustellenzu- oder -ausfahrten dürfen weder an die Kreisstraße
          AÖ 5 noch an die Kreisstraße AÖ 8 angebunden werden.

8.       Grünordnerische Maßnahmen
 

8.1     Grünordnung, Freiflächengestaltung: Grundsätzlich sind zur Pflanzung
          nur standortgerechte, heimische und autochthone Gehölze (Pflanzen,
          deren Saatgut aus der Region gewonnen wurde) zulässig. Exotische
          Gehölze, Gehölze mit extremen und unnatürlichen Wuchsformen,
          buntlaubige und buntnadelige Gehölze sowie streng geschnittene
          Formhecken jeglicher Art sind unzulässig. Die festgesetzten Pflanz-
          gebote sind grundsätzlich auf Dauer zu pflegen und zu erhalten.
          Alle Ausfälle, unabhängig von der Ursache, sind durch artengleiche
          Nachpflanzungen zu kompensieren.

8.2     Mit dem Bauantrag ist ein Aussenanlagenplan vorzulegen der mindes-
          tens enthält: Flächennutzungen (bebaute, befestigte, sickerfähige und
          begrünte Flächen), Angaben zur Niederschlagswasserbewirtschaftung
          (Sickereinrichtungen u.a.) , Zufahrten, Zaunanlagen, Pflanzungen
          (Arten, Mengen, Qualitäten)

8.3     Die dargestellen Baumpflanzungen sind zwingend. Im Bereich der
          Zufahrten können die Standorte verschoben oder ausgelassen werden.
          Ausgelassene Bäume sind anderweitig zu pflanzen.
          Ausnahme: Bei der Stichstraße ist auf der südlichen Straßenseite auf
          dem Grundstück Flur Nr. 175/4 die Pflanzung nicht zwingend erforderlich.
          Für die vorgeschriebenen Baumpflanzungen sind die Arten aus dem Ver-
          zeichnis in 8.5 zu wählen. Sträucher sind nicht vorgeschrieben, werden
          welche an den Grundstücksrändern gepflanzt, so sind sie ebenfalls der
          Pflanzliste zu entnehmen.
 

8.4     Pflanzstreifen können als sickerfähig gekieste Flächen oder bei Bedarf
          als Sickermulde (Rasenansaat auf Humusschicht gem. technischer
          Richtlinien)  zur Versickerung von Niederschlagswasser genutzt werden.
          Bei befahrbaren Flächen ist ein geeigneter Stamm- und Wurzelschutz
          herzustellen.
 

8.5     Artenliste für Gehölzpflanzungen:
          Pflanzgrößen für Bäume: Hochstämme 2x verpflanzt, Stammumfang mind. 14/16 cm
 

          Bäume:                                                         Sträucher:
          Acer campestre/Feldahorn                           Corylus avellana/Haselnuß
          Acer pseudoplatanus/Bergahorn                  Cornus sanguinea/Hartriegel
          Acer platanoides/Spitzahorn                         Lonicera xylosteum/Heckenkirsche
          Sorbus aucuparia/Eberesche                       Rosa i.A./Wildrosen i.A.
          Tilia cordata i.S./Winterlinde                         Salix caprea/Weide
          Tilia platiphyllos/Sommerlinde                      Sambucus nigra/Schwarzer Holunder
          Quercus robur/Stieleiche                              Ligustrum vulgare/Liguster
          Prunus avium/Kirsche                                   Cornus mas/Kornelkirsche
          Prunus padus/Traubenkirsche                      Euonymus europaea/Pfaffenhütchen
          Prunus avium/Vogelkirsche                          Prunus spinosa/Schlehdorn
 

          Obstbäume
          Lokalklimatisch geeignete Sorten, einschließlich Wildobstarten, nach Wahl
          und Empfehlungsliste des Kreisfachberaters für Gartenkultur und Landespflege
          am Landratsamt Altötting
 

9.       Eingriffsregelung in der Bauleitplanung:
 

          Die Eingriffsregelung ist gemäß den im Umweltbericht vom 15. Dezember 2010
          und dessen Ergänzung vom 27. Juli 2015 getroffenen Maßnahmen umzusetzen.
          Der Umweltbericht ist Teil der Begründung.

4.       Erschließung
 

4.1     Verkehr
 

          Das Baugebiet wird über die Kreisstraße AÖ 5 mit der geplanten Zufahrt  erschlossen.
 

4.2     Ver- und Entsorgung  
 

        - Das Baugebiet wird an die öffentliche Trinkwasserversorgung der Gemeinde Perach
          angeschlossen.
        - Die Abwasserbeseitigung erfolgt über die zentrale Kanalisation der Gemeinde.
        - Die Müllbeseitigung ist zentral auf Landkreisebene geregelt.
        - Die Versorgung mit elektrischer Energie erfolgt über das Leitungsnetz der E-On Bayern.
        - Alle Versorgungsleitungen sind unterirdisch zu führen. Freileitungen sind nicht zulässig.
 

4.3     Regenwasser, Oberflächenwasser
 

          Anfallendes Dachwasser und unbelastetes Oberflächenwasser sind auf den jeweiligen
          Grundstücken zur Versickerung zu bringen (z.B. Mulden- und/oder Rigolenversickerung).
          Eine Notüberlaufleitung in die öffentliche Kanalisation ist nicht gestattet.
     

          Die Dachflächen der Parzelle 8 sind zum nördlich und nordöstlich angrenzenden
          Gehölzbestand zu entwässern. Das Niederschlagswasser der Dachflächen kann
          dabei einer randlichen Sickermulde zugeführt werden. Die Sickermulde ist im Bereich
          zwischen „Mindestabstand gekieste Flächen" und "Mindestabstand versiegelte
          Flächen“ anzulegen. Die zutreffenden technischen Regeln zur Versickerung von
          gering belastetem Niederschlagswasser sind bei der Bemessung und Anlage der
          Sickermulde zu beachten.

5.5      Einfriedungen
 

5.5.1   zulässig sind:
 

           Einfriedungen und Mauern an allen Grundstücksgrenzen bis zu 2,0 m Höhe.
           Straßenseitige Maschendrahtzäune müssen hinterpflanzt werden.
 

5.5.2   nicht zulässig sind: Mauern zum Wald und zur Westseite des Baugebietes.
 

5.5.3   Einfriedungen müssen einen Mindestabstand von 5 m zum Waldrand einhalten.
 

5.6      Sichtdreiecke
           Im Bereich der Sichtdreiecke ist keine Bebauung, Bepflanzung oder sonstige die Sicht
           Behindernde Maßnahme von höher als 0,80 m Höhe über den Verbindungslinien der 
           Fahrbahn zulässig. Bäume sind zugelassen, wenn das Lichtraumprofil beachtet wird
           (Kronenansatz >= 2,5 m oder entsprechender Abstand vom Straßenrand) und nicht
           durch zu große Pflanzdichte Sichtbehinderungen erfolgen.

5.7      Werbeanlagen
           Sie müssen sich in Form, Größe und Material in die Maßstäblichkeit des Baukörpers
           einfügen.
           Werbeanlagen sind auf der Dachfläche nicht zulässig.
           Unzulässig ist die Verwendung von grellen Farben, Leuchtreklamen und
           blinkende Werbeanlagen.
 

           Werbeanlagen dürfen max. eine Fläche von 15 m² haben.
           Freistehende Werbeanlagen dürfen eine Höhe von 5 m ab Geländeoberkante
           nicht überschreiten.
           Fahnenmasten bis zu einer Höhe von 10 m sind zulässig.
 

           Eine Gemeinschaftswerbeanlage der Gemeinde mit den im Gewerbegebiet
           ansässigen Betrieben ist im Bereich der Zufahrt des Gewerbegebietes aufzustellen.

6.       Immissionswerte:
 
           Für das Gewerbegebiet wird ein immissionswirksamer flächenbezogener Schall-
           leistungspegel von maximal 60 dB(A)/m² tags und 45 dB(A)/m² nachts nach DIN
           18005 festgelegt. Für Immissionsorte, die sich innerhalb des Geltungsbereiches
           des B-Planes befinden, gelten nach DIN 18005 Immissionsrichtwerte von 65 dB(A)
           tags und 50 dB(A) nachts als Schutzanspruch.
           Rechtsgrundlagen: §§ 1, 2, 50 BImSchG.“

7.       Hinweise und Empfehlungen
 

7.1     Nachrichtliche Hinweise:
 

           Bei historischen Bodenfunden ist sofort das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege,
           die Untere Denkmalschutzbehörde des Landratsamtes Altötting und der
           Ortsheimatpfleger zu verständigen.
 

           Bei der rotumrandeten Fläche kann es sich um ein Bodendenkmal handeln.
           Aus diesem Grund müssen die Oberbodenarbeiten unter Aufsicht des BLfD
           durchgeführt werden, soweit mit dem Denkmalamt nichts anderes vereinbart wurde.
 

7.2      Immissionen:
 

           Geruchs- sowie Lärmbelästigungen im üblichen Umfang, die durch die angrenzenden
           landwirtschaftlich genutzen Grundstücke entstehen, müssen grundsätzlich
           hingenommen werden.
 

           Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich im Einwirkungsbereich
           von Straßenemissionen. Eventuell künftige Forderungen auf die Erstattung von
           Lärmsanierungsmaßnahmen durch den Straßenbaulastträger können daher gemäß
           Ziffer II/15 (2) der Verkehrslärmschutz-Erstattungsrichtlinien durch den Eigentümer
           nicht geltend gemacht werden.
 

7.3      Schutzmaßnahmen bei Baumpflanzungen:
 

           Bei Baumpflanzungen ist ein Abstand von je 2,50 m beiderseits von Erdkabeln
           einzuhalten. Wenn nicht möglich, sind gemäß dem Merkblatt über Baumstandorte
           und unterirdische/elektrische Versorgungsleitungen und Entsorgungsleitungen, her-
           ausgegeben von der Forschungsgesellschaft/ -anstalt für Straßenbau und Verkehrs-
           wesen bzw. die DVGW Richtlinie GW125 zu treffen.

3.       Bauweise
 

3.1     Es wird für die Parzellen  1 ,  2 ,  6 ,  7 ,  8  und  9  eine offene Bauweise (O)
          festgesetzt (§ 22 Abs. 1 und 2 BauNVO)
 

3.2     Für die Parzellen  3  bis  5  ist eine abweichende Bauweise (O1) festgesetzt,
          hier werden Baukörper bis zu einer maximalen Länge von 60 m zugelassen.
 
3.3     Die Abstandsflächen gemäß Art. 6 BayBO in der Fassung vom 14.08.2007
          (zuletzt durch § 4 des Gesetzes vom 25.05.2021 geändert) sind einzuhalten.
          Art. 6 Abs. 5 Satz 2 BayBO findet keine Anwendung.
 
3.4     Für die Parzelle  8  sind Garagen mit einer längeren Grenzbebauungen zugelassen,
          an der Nordgrenze ist eine Grenzbebauung mit maximal 13,0 m zugelassen,
          an der Südgrenze ist eine Grenzbebauung mit maximal 22,0 m zugelassen,
          die Wandhöhe wird an der Grundstücksgrenzen mit maximal 3,0 m festgesetzt,

4.4     Regenwassernutzung
          Auf die Möglichkeit der Regenwassernutzung z.B. zur Gartenbewässerung und
          WC-Spülung wird hingewiesen. Die Errichtung einer Eigengewinnungsanlage ist
          nach AVBWasserV dem Wasserversorgungsunternehmen zu melden. Es ist unter
          an derem sicherzustellen, dass keine Rückwirkungen auf das private und öffentliche
          Trinkwasserversorgungsnetz entstehen.

5.       Gestaltung
  

          Bei der Errichtung von Gebäuden und Gebäudeteilen ist der Art. 8 BayBO zu beachten.
 

5.1     Dachform
 

          Als Dachform sind Sattel-, Zelt- und Walmdächer mit einer Dachneigung von 10° bis 32°,
          Pultdächer mit einer Dachneigung von 5° bis 22° und Flachdachkonstruktionen mit einer
          Dachneigung von 0° bis 5°zulässig.
          Flachdächer sind nur bei Garagen, Vor- und Verbindungsbauten zugelassen.
  

5.2     Dachdeckung:
 

          Als Dachdeckung sind Dachziegel, ziegelartige Betondachsteine, Blecheindeckungen
          und Foliendachbahnen zugelassen.
          Flachdächer mit Extensivbegrünung sind zu empfehlen.
          Als untergeordnete Dacheindeckung ist auch ein transparente Dacheindeckung
          zulässig, z.B. Lichtbänder, Lichtkuppeln
 

5.3     Solaranlagen:
          Solaranlagen auf Dächern sind nur zulässig, wenn sie in der Dachfläche integriert oder
          parallel zu dieser in einem Abstand von maximal 20 cm - gemessen von OK Dachfläche
          bis OK Solaranlage - errichtet werden.
 

5.4     Firstrichtung:
 

          Die Firstrichtung ist freigestellt, muss allerdings immer über die Längsseite des
          Gebäudes laufen.

7.4      Oberflächengewässer und Grundwasser:
 

           Eine Überprüfung, ob ein ausreichender Schutz vor wild abfließendem Oberflächen-
           und Schichtwasser aus den angrenzenden Flächen gegeben ist, wird empfohlen.
           Gegebenenfalls sind eigenverantwortlich Selbstschutzmaßnahmen zum Objektschutz
           durchzuführen. Als Rechtsgrundlage ist hierbei der § 37 WHG - Wasserabfluss -
           der seit 01.03.2010 gültigen neuen Fassung des Wasserhaushaltsgesetzes vom
           31. Juli 2009 entsprechend zu beachten.
           Gemäß § 37 WHG Abs. 1 Satz 2 darf der Wasserabfluss bei Starkniederschlägen
           und Sturzfluten nicht verstärkt werden.
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